
Vollmacht
zustellungen bitle nur an den/die Bevollmächtiste/n
vomehmen, auch dann, wenn die Zuslelluns an die
Paneizulässig ist. (2.8. S 8 VwZs)

wird hiermit Vollmacht erleilt in Sachen:

Oie Vollmachi gilt als Prozessvollmachl r0r alle Verrahren und r0r alle Instanzen, u.a. gem. SS 81 ff. zPO, SS 302, 374 stPo, S 67 VwGo,
S 73 SGG, sowie als Vollmacht zur außergerichllichen Veriretung allerAd. Die Vollmächt erstrecK sich insbesondere aur:

. die Verteidigung und Ven€tung in Slrat und Bußgeldsachen einschließlich aller Voruerfah€n. sowie aui die Vertretung als
Nebenkläger Sie giLt auch lijr den Fall meiner Abwesenheit zur Verlretung gem. S 411 ll SIPO mit der ausdrücklichen E mächtigung
gem. S 233l,234SIPO; die Verlretung in sämtl'chen Statuollzugsangelegenheiten; die Siellung und Rücknahme von Strafanträgeni
dieZuslimmung gem- SS 153 und 153a SIPO sowie filr die Stellungvon Enlschädigungsanhägen nach deh StrEc.

. die Geltendmachung von Ansprilchen gegen etwaige Schädiger, Fahzeughalter und deen Veßicherer sowie zur Akreneinsichl in
derarligen Veriahren.

. die Empiangnahme und Aue bzw. Frcigabe von Geld, Urkunden, Sicherheiten und Werlsachen, insbesondele des Streitgegenstandes,
von Kautionen. Entschädigungen und dervom Gegner, von der Juslizkasse oder von anderen Slellen zu eßlarienden Kosten und
nohrendigen Auslagen.

. die UberiraSunS der Vollmachtganz oderteilweise aufAndere. Die Kosien hierfürldqt die/der Unlezeichnende.

. die EntSeSennahme und das Bewirken von Zustellungen und sonstigen Mitieilungen, die Einlegung und die Rücknahme von
Rechlsmitteln sowie d'e Erklärung des Vezichts auf soJche (einschließlich des Vezichls nach S 147 FamFG), sowie die Eftebun!
und Rücknahme von Wideklagen auch in Ehesachen.

. die BeileSunS des Rechlssleilsoderderauße€erichtichen Verhandlungen durchAne*ennhis, Vezichl, Veßleich odersonstige Einigung.

. die Vedreluns vor den Familienge chten (SS 10, 114 FamFG), sowie den Abschluss lon Vereinbarungen über Scheidlngsfolgen und
die Slellung von AntEigen aufErieilungvon Renten-und sonsügen Veßorgungsauskonften.

. die VerlretunS vor denArbeitsgerichien. Aufdie Kostenlragungspnichl gem. S 12 tubGG wurde ich ausdrücklich hingewieen.

. die Verlretun! vor den VeNaltungs- und Sozialgerichlen.

. die Vertretung im Insolvenzvertahrcn über das Vernögen des Schuldneß und in Freigabepbzessen sowie als Nebenintetuenienl.

. die Verlretung in allen Neben- und Folgeverfahren, z.B.Aresl und einstweilige Verftlgung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung
einschließlich den aus dieser eMachsenden besonderen Verfahren, in Zwangsversteigerunge, ZwangsveMallungs- und Hintene

. die AbSabe und Entgegennahme von Willense*lärungen und die Vohahme einseitiger Rechlsgeschäfle, insbesondere die
Begründung undAufhebung von Vert6gsverhälinissen.

. HinweisSem. S 33 BDSG: Mandanlendaten werden gespeicherl.
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